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Tarifreglement Kindertagesstätte 

Dieses Tarifreglement ist gültig ab dem 1. August 2026 und gilt für alle Kinder, unabhängig des Anspruchs 
auf Betreuungsgutscheine. 

Die monatliche Pauschale umfasst eine Betreuungsgebühr sowie eine Verpflegungsgebühr, welche 
untrennbar miteinander verbunden sind, und wird vom Eintrittsdatum bis zum Ende der Kündigungsfrist 
erhoben. 

Die untenstehenden Tarife verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und gelten für einen ganzen 
Kalendermonat, inklusive Ferien, betreuungsfreie Tage, Feiertage und sonstige Absenzen: 

  Monatspauschale 

Kita-Tage 
Pro 
Woche 
 

Pensum 
pro 
Woche 
 

Betreuungsgebühr Verpflegungs- 
gebühr 

Zuschlag für 
Kinder mit 

besonderen 
Bedürfnissen 

Kinder unter 18 Monaten 
Normal                Geschwisterrabatt  

Kinder ab 18 Monaten 
bis und mit Kindergarten 

Normal                Geschwisterrabatt  
5 100% 3200 2560 2400 1920 200 +1050.00 

4.75  95% 3040 2432 2280 1824 190 +997.50 

4.5  90% 2880 2304 2160 1728 180 +945.00 

4.25 85% 2720 2176 2040 1632 170 +892.50 

4 80% 2560 2048 1920 1536 160 +840.00 

3.75 75% 2400 1920 1800 1440 150 +787.50 

3.5  70% 2240 1792 1680 1344 140 +735.00 

3.25 65% 2080 1664 1560 1248 130 +682.50 

3  60% 1920 1536 1440 1152 120 +630.00 

2.75 55% 1760 1408 1320 1056 110 +577.50 

2.5 50% 1600 1280 1200 960 100 +525.00 

2.25 45% 1440 1152 1080 864 90 +472.50 

2 40% 1280 1024 960 768 80 +420.00 

1.75 35% 1120 896 840 672 70 +367.50 

1.5 30% 960 768 720 576 60 +315.00 

1.25 25% 800 640 600 480 50 +262.50 

1 20% 640 512 480 384 40 +210.00 

Sofern Gruppengrösse und Auslastung es zulassen, bieten wir gerne die Möglichkeit für zusätzliche einzelne 
Betreuungstage. Diese werden zusätzlich zur Monatspauschale verrechnet (in CHF):  

   Tarife einzelne Betreuungstage 

Betreuungs-
pensum in 

einer 
Woche 

Betreuungs
-dauer 

 

Betreuungsgebühr 

Verpflegungs-
gebühr 

Zuschlag für 
Kinder mit 

besonderen 
Bedürfnissen 

Kinder unter 18 
Monaten 

 

Kinder ab 18 
Monaten bis und mit 

Kindergarten 

20 % 1 Tag 160.00 120.00 10.00 +52.50 

15% 3/4 Tag  120.00 90.00 8.50 +39.40 

10% 1/2 Tag 80.00 60.00 1.50 +26.25 

5% 1/4 Tag 40.00 30.00 1.50 +13.10 
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Geschwistertarif 

Für dasjenige Kind, welches den günstigeren Tarif in der Kita Siloah hat, erhält einen Geschwisterrabatt von 
20%. 
 

Verpflegungsgebühr 

Die Verpflegungsgebühr umfasst sowohl die Mahlzeiten als auch andere Verbrauchsgüter wie 
z.B. Toilettenartikel und Sonnenschutz. 
Für die Babys werden Schoppen (eine Auswahl an Schoppenflaschen wird in der Kita zur Verfügung gestellt) 
und Breie selbst zubereitet, ebenso das «Znüni» und das «Zvieri». Das Pulver für Schoppenmahlzeiten und 
die Windeln bringen die Eltern selbst mit. 
 

Zuschlag für Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

Für Kinder, die durch ihre besonderen Bedürfnisse einen erhöhten Betreuungsaufwand zur Folge haben, 
erheben wir einen Kostenzuschlag von CHF 52.50 pro ganzem Betreuungstag. Kleinere Pensen werden 
prozentual verrechnet. Die Eltern können dafür bei ihrer Wohngemeinde eine Pauschale für den 
ausserordentlichen Betreuungsaufwand beantragen. 
 

Verzicht auf die Verrechnung von Kosten 

Die Kosten werden in folgenden Fällen erlassen: 

• Bei Erkrankung des Kindes ab dem 15. Werktag in direkter Abfolge und Einreichung eines ärztlichen 
Zeugnisses während höchstens 3 Monaten. 

• Für Ferien von mindestens sechs Wochen am Stück kann eine Tarifreduktion (Reservationsgebühr) 
beantragt werden. 

 

Begleitung Kindergartenweg 
Wir als Kita können die Begleitung vom Kindergartenweg nicht übernehmen. Die Betreuung von 
Kindergartenkindern ist jedoch weiterhin möglich, wenn die Wegbegleitung durch die Eltern organisiert ist. 
 

Eingewöhnungsphase 
Die Eingewöhnung ist ein zentraler Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit und bildet die Grundlage für 
eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Kind, Eltern und Fachpersonen. Sie wird bei uns individuell, 
feinfühlig und bindungsorientiert gestaltet. Wir passen Dauer und Ablauf so weit als möglich den 
Bedürfnissen des Kindes und der Familie an. Die Eingewöhnungszeit dauert in der Regel zwei bis vier 
Wochen – bei Bedarf auch länger. Unser Ziel ist es, eine sichere emotionale Basis zu schaffen, von der aus, 
das Kind seine neue Umgebung entdecken kann. Die Eingewöhnung wird sanft, transparent und dialogisch 
gestaltet. Fachpersonen, Eltern und Kind bilden ein Team, das gemeinsam für einen gelingenden Übergang 
sorgt. Die Betreuung während der Eingewöhnung ist kostenlos. 


